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Verbreitung von Informationen fIber die Entkolonialisierung 
intensivieren. mit dem Ziel. die internationale öffentliche 
Meinung noch stlIrker flIr die vollstllndige Entkolonialisierung 
bis zum Jahr 2000 zn mobilisieren; 

3. ersucht den Generalsekretär. unter BerlIcksichtigung 
der Anregungen des Sonderausschusses auch weiterhin durch 
konkrete Maßnahmen über alle ihm zur Verfilgung stehenden 
Medien, einschließJjch Presse, Rundfunk und Fernsehen, daflIr 

. zn sorgen, daß die Arbeit der Vereinten Nationen auf dem 
Gebiet der Entkolonialisierung kontinuierlich einer breiten 
Öffentlichkeit bekannt gemacht wird, und unter anderem 

a) im Benelni:ten mit dem Sonderausschuß auch weiterhin 
grundlegende Daten, Studien und Artikel über die Probleme 
der Entkolonialisierung sammeln. ausarbeiten und verbreiten 
zn lassen und insbesondere die Zeitschrift Objecttve: Justice 
(Ziel: Gerechtigkeit) sowie andere Publikationen. Sonder
artikel und Studien, so auch die Reihe Decoloniztltlon (Entko
lonialisierung). weiter zu veröffentllchen und mehr informa
tionen fIber alle Gebiete zu geben. mit denen sich der Sonder
ausschuß befaßt, indem er geeignetes Material zur weiteren 
Verbreitung durch Nachdrucke in verschiedenen Sprachen 
auswäblen liißt; 

b) sich bei der ErffIllung der vm:genannten Aufgaben um 
die uneingeschränkte Kooperation der Verwaltungsmächte zu 
bemühen; 

c) die auf die Entkolonialisiernng ausgerichteten Aktivi
täten aller Informationszentren der Vereinten Nationen zn 
verstärken; 

cl) durch regehnllßige Konsultationen und den Austausch 
von Informationen Arbeitsbeziehungen zu den entsprechenden 
regionalen und zwischenstaatlichen Organisationen, ins
hesondere in Afrika, im Pazifik und in der Karibik, zu un
terhalten; 

e) sich im Benehmen mit den Informationszentren der 
Vereinten Nationen um die Unterstiltzung der nichtstaatlichen 
Organisationen bei der Informationsverbreitung über die 
Entkolonialisierung zu bemühen; 

f) auch kllnftig umfassende Pressemitteilungen über alle 
Sitzungen des Sonderausschusses und seiner Nebenorgane 
herausgeben zn lassen; 

g) daflIr zu sorgen. daß die zu diesem Zweck erforderli
chen Einrichtungen und Dienste zur Verfilgung stehen; 

h) dem Sonderausschuß über die zur Durchfllhrung 
dieser Resolution ergriffenen MaßnaInnen zu berichten; 

4. ersucht alle Stnsten, insbesondere die Verwaltungs
milchte. sowie die Sonderorganisationen und dle anderen 
Organisationen des Systems der Vereinten Nationen sowie 
auch die besonders an der Entkolonialisierung interessierten 
nichtstaat1ichen Organisationen, in Zusammenarbeit mit dem 
Generalsekretär innerhalb ihres jeweiligen Zuständigkeits
bereichs die großange1egte Verbreitung der in Ziffer 2 genann
ten Informationen zn veranlassen beziehungsweise zn intensi
vieren; 

s. ersucht den Sonderausschuß, die DurchflJbrung dieser 
Resolution zu verfolgen und der Generalversamm1ung auf 
ihrer fflnfzigsten Tagung darüber Bericht zn erstatten. 

91. Plenarsttvmg 
16. Dezember 1994 

49/91. NamIbIa-FoD der Vereinten Nationen 

Die Generalversammlung. 

unter Hinweis auf ihre Resolution 2248 (S-V) vom 19. Mai 
1967. mit der sie den Rat der Vereinten Nationen flIr Südwest
afrika als rechtmäßige Verwaltungsbehörde des Gebiets bis zu 
dessen Unabhängigkeit geschaffen hat"'. 

sowie unter Hinweis auf ihre Resolution 2679 (XXV) vom 
9. Dezember 1970. mit der sie den Namibia-Funds der 
Vereinten Nationen eingerichtet hnt, sowie auf ihre Resolution 
3112 (XXVIII) vom 12. Dezember 1973. mit der sie den 
Namibia-Rat der Vereinten Nationen als 'Il:\"lIhRnder des 
Namibia-Fonds der Vereinten Nationen eingesetzt hnt, 

ferner unter Hinweis auf ihre Resolution 8-18/1 vom 
23. April 1990. mit der sie die Republik Namibia in die 
Vereinten Nationen aufnahm, 

unter Hinweis auf ihre Resolution 44/243 A vom 
11. September 1990. ia der sie die Auflösung des Nami
bis-Rats der Vereinten Nationen beschloß. nachdem dieser sein 
wichtiges Mandat ertlIllt hatte. dns ihm von der Generalver
sammlung in ihrer dns Gebiet betreffenden Resolution 2248 
(S-V) übertragen worden war. und ia der sie den General
sekretär 'ersuchte. im Benehmen mit der Regierung Namibias 
unverzllglich Vorkehrungen zn treffen, um die Üliergabe der 
Programme. Aktivitäten und VermÖgeDSWerte des Nami
bia-Rats der Vereinten Nationen an die Regierung NamtDias zn 
koordinieren, so auch der Archivsammlungen. die unter 
anderem die wichtigsten Resolutionen und Beschlllsae der 
Vereinten Nationen zur Namibiafrage und andere einschlligige 
Dokumente und den offiziellen Schriftverkehr sowie ins
besondere auch die Dokumente im 711sa!1!1Dßllbang mit der 
Durchfllhrung der Verordnung Nr. I zum Schutz der Datflrli
chen Ressourcen Namibias"" und im 7lJsammenhang mit dem 
Beitritt Namibias zn internationalen ÜbereiokiInften und seiner 
Vertretung in den Sonderorganisationen der Vereinten Natio
nen und in den zwischenstaatlichen Organisationen enthn1ten, 

sowie unter Hinweis auf ihre Resolution 44/243 B vom 
11. September 1990. in der sie beschloß. daß der Nami
bia-Fonds der Vereinten Nationen seine Tlltigkeit fortsetzen 
wird. um den ordnungsgemäßen Abschluß aller zn diesem 
Zeitpunkt aus dem Fonds finanzierten und in An1age II zn der 
Resolution aufgefilbrten Programme und Aktivitäten sicher
znstelJen, und daß der Generalversammlung zu gegebener Zeit 
ein diesbezflglicher Bericht vorgelegt wird, und außerdem 
beschloß. daß das Namibia-lostitut der Vereinten Nationen iu 
Anbetracht dessen. daß es seinen Auftrag ertlIllt hnt, der darin 
hestand, im Rahmen seiner Zuständigkeiten den Freiheits
kampf der Namibier und die Errichtung eines unabhängigen 
Namibis fachlich zu unterstlltzen, und angesichts seiner akuten 
finanziellen Schwierigkeiten seine Arbeit am 30. September 
1990 einstellen soll. 

1. nimmt KennlnIs von dem Bericht des 'Ii'eubandaus
schusses flIr den Namibia-Fonds der Vereinten Nationen136

; 
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2. beschließt. daß der einzige Student, der noch aus dem 
Namibin-Fonds der Vereinten Nationen finanziert wird, aus 
verwa!tungstechnischen Griinden mit den erforderlichen 
Mitteln bis zum Abschluß seines Studiums im Jnhre 1996 in 
das von der Sekretnriats-Hauptabteilung Unterstiltzungs- und 
FiIhruogsdienst fIIr die Entwicklung verwaltete Bildungs- und 
Ausbildungsprogramm der Vereinten Nationen fIIr das 
siIdliche Afrika übernommen wird; 

3. beschließt atfIIerdem, daß in Anbetracht der Beendi
gung der aus den drei Konten - dem Konto des Programms 
zum Aufbau der namibischen Nntion. dem Allgemeinen Konto 
und dem Konto des Namihin-Instituts der Vereinten Natio
nen - finanzierten Aktivitäten des Namibin-Fonds der Ver
einten Nationen diese drei Konten des Fonds geschlossen und 
ihre Vermögenswerte an die Regierung Namibias übergeben 
werden. dsmit sie fIIr den dafiIr vorgesehenen Zweck, nämlich 
die Ausbildung der Nandbier. verwendet werden; 

4. beschUeßt hiermitfemer die Auflösung des Treuhand
ausschusses fiIr den Namibin-Fonds der Vereinten Nationen. 
da dieser sein Mandat erfiIIlt hat. 

92. P/enarsItzung 
19. Dezember 1994 

49/137. Die SItuation In Zentralamerlka: Vertahnm zur 
Herbelfiihnmg eines tragfilhlgen und dauerhaften 
FrIedens sowie Forlsc:hrltte bei der Gestaltung 
einer Region des FrIedens, der FreIheIt, der Dem0-
kratie und der Entwicklung 

Die Generalversammlung. 

unter Hinweis auf die einschlägigen Resolutionen des Si
cherheitsrats und ihre eigenen Resolutionen. insbesondere die 
ResoIutionen 4711 18 vom 18. Dezember 1992 und 481161 vom 
20. Dezember 1993. in der sie anerkannt hat. daß sich der 
uneingeschrlinkten. Verwirklichung von Frieden. Freiheit, 
Demokratie und Entwicklung in Zentralamerika nach wie vor 
große Hindernisse in den Weg stellen und daß ein globaler 
Bezngsrahmen notwendig ist, der es der internationalen 
Gemeinschaft gestattet, die UnteIstiltzung der Bemühungen 
der zentralamerikanischen Regierungen in geeignete Bahnen 
zn lenken. und daß es wilnscbenswert wllre, die Unterstiltzung 
zn erhöhen, indem Mittel fIIr die Konsolidierung der gesetzte4 
Ziele bereitgestellt werden. dsmit die erzielten Fortschritte 
nicht infolge der begrenzten materiellen Möglichkeiten der 
Region geschmJUert oder zunichte gemacht werden. 

in Anerkennung der Wichtigkeit und Gilltigkeit der Ver
pflichtungen. welche die zentralamerikanischen Präsidenten 
am 7. August 1987 auf dem Esquipu1as-ll-Gipfeltreffen" 
sowie auf ihren späteren Gipfeltreffen. insbesondere auf dem 
vom '1:1. bis 29. Oktober 1993 in Guatemala-Stadt abgehalte
nen vierzehnten Gipfeltreffen. dem vom 18. bis 20. August 
1994 in Gukimo (Costa Rica) abgehaltenen filnfzehnten 
Gipfeltreffen". dem am 12. und 13. Oktober 1994 in Manngua 
abgehaltenen Zentra1amerikanisc Umweltgipfel fIIr eine 
bestsndfähige Entwicklung'" und der am 24. und 25. Oktober 
1994 in 'Thgucigalpa abgehaltenen Internationalen Konferenz 
über Frieden und Entwicklung in Zentralamerika'" eingegan
gen sind, auf dem ein Prioritätenrabmen fiIr die Ausarbeitung 
und Umsetzung einer neuen Strategie fiIr eine bestnndfähige 
Entwicklung festgelegt wurde. die politische. moralische, 
wirtschaftliche, soziale und ökologische Aspekte mit ein
bezieht, 

im BewqfJtseln dessen. wie wichtig es ist, daß die An
strengungen der zentralamerikanischen Völker und Regierun
gen zur Konsolidierung eines trngftIhigen und dauerhaften 
Friedens in ZentmIamerika unte!StllIzt wenlen, und eingedenk 
dessen, daß das Zentralamerikanische Integrationssystem den 
institutionellen Rahmen fIIr die subregionale Integration 
darstellt, der es gestattet, die integrierte Entwicklung in einer 
wirksamen. geregelten und kohlirenten Weise zn fIIrdem, 

llbel7.eugt von den Hoffnungen. die die Völker Zentral
amerikas bewegen. Frieden, Aussöhnung. Entwicklung und 
soziale Gerechtigkeit herbeizuführen. sowie von der Ver
pflichtung. ihre Meinungsverschiedenheiten mittels Dialog. 
Verhnndlung und Achtung der legitimen Interessen aller 
Staaten beizn1egen. entsprechend ihrer eigenen Entscheidung 
und ihrer eigenen historischen Erfahrungen unter gleichzeitiger 
voller Achtung der Grundsätze der Selbstbestimmung und der 
Nichtintervention. 

In Anerkennung der Wichtigkeit der Friedenssicherungsein
sätze, die aufgrund der Beschlüsse des Sicherheitsrats und mit 
UnterstlItzung des Generalsekretärs in Zentralamerika durch
gefilhrt worden sind, 

sowie In Anerkennung der Notwendigkeit einer Bewalmmg 
und WeiterllIbrung der dabei erzielten Ergebnisse durch neue 
und iunovative Initiativen. welche die in der Region herr
schenden neuen Gegebenheiten berIIcksichtigen. die einen 
neuen. auf einer integrierten Strategie fIIr eine bestnndfllhige 
Entwicklung in der Region aufbauenden Kms erfordern, 

In Bekr4ftigung der Überzeugung. daß es in ZenIralnmerikn 
keinen Frieden geben kann ohne bestandf!ihige EntwicIdung 
und Demokratie, die unnbdingbar sind fIIr die Umgestaltung 
der Region und die Verwirklichung der Hoffnung der zentral
amerikanischen Völker und Regierungen. daß Zentralamerika 
zu einer Region des Friedens, der Freiheit, der Demokratie und 
der bestnndf!lhigen Entwicklung wird, 

nachdrlJcklich hinweisend auf die Wichtigkeit der intemn
tionalen zusammenarbeit, was die Unterstiltzung der auf den 
jüngsten 1i'effen der zentralamerikanischen Präsidenten. 
insbesondere dem Zentralamerikanisn Umweltgipfel fIIr 
eine bestnndfähige Entwicklung und der Internationalen 
Konferenz über Frieden und Entwicklung in Zentralarnerika, 
vereinbarten integrierten Vorlage fIIr eine bestandfl!ldge 
Entwicklung angeht, 

betonend, daß es geboten ist, die Verpflichtungen in bezng 
auf die beschleunigte Schnffnng eines nenen Modells der 
regionalen Sicherheit in Zentralamerika einzuhalten. wie in 
dem Protokoll von 'Thgucigslpa vom 13. Dezember 1991137 

und in der Agenda und dem Programm fIIr konkrete Maß
nahmen zngunsten einer bestandf!ihigen Entwicklung vor
gesehen, die auf dem flinfzehnten 1i'effen der zentralamerika
nischen Prlisidenten in Gukimo verabschiedet wurden. 

etfn!ut über die Fortschritte, die bei den Friedensverhand
lungen erzielt worden sind, welche die Regierung Gnatemalas 
und die Unidad Revolucionaria Nacional Guntemaltecn mit 
Hilfe des Generalsekretärs und mit UnteIstiltzung der Gruppe 
der Freunde des guatemaltekischen Friedensprozesses (Kolunt
bien. Mexiko. Norwegen, Spanien, Venezuela und Vereinigte 
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